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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 
 

zu:  

Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Kinder und 
Jugendliche mit dem Förderbedarf „geistige Entwicklung“ oder vergleichbarem 
Förderbedarf und ihre Familien besser unterstützen: Ganztägige Betreuung ermög-
lichen - Drucksache 6/8996 vom 19.06.2018 

   

 

Berichterstatterin: Abgeordnete Gerrit Große (DIE LINKE) 

Beschlussempfehlung: 

Der Landtag möge 
 
1. den Antrag der CDU-Fraktion sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Kin-

der und Jugendliche mit dem Förderbedarf ‚geistige Entwicklung‘ oder vergleichba-
rem Förderbedarf und ihre Familien besser unterstützen: Ganztägige Betreuung 
ermöglichen“ (Drucksache 6/8996) ablehnen. 

 
2. in Weiterentwicklung dieses Antrages folgenden Beschluss fassen: 
 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken - Erweiterte Nachmittagsbetreuung für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekundarstufe I 

 
Kinder haben in Brandenburg bis zum Ende der sechsten Jahrgangsstufe einen - 
bedarfsabhängigen - Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Schaffung von bedarfsdeckenden Betreuungsangeboten am Nachmit-
tag für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Rahmen der kommunalen 
Daseinsvor-sorge durch die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt. Die Erfahrung 
zeigt, dass dies nicht überall im Land im ausreichenden Maße gelingt. Wiederholt 
beklagen sich betroffene Eltern darüber, dass sie nicht nur erhebliche Mehrbelas-
tungen durch die Erziehung ihrer Kinder mit Behinderungen schultern, sondern 
auch Einschränkungen im Blick auf die Berufstätigkeit hinnehmen müssen, wenn 
ein entsprechendes bedarfsdeckendes Angebot nicht vorhanden ist. Aus diesem 
Grund haben die Fraktionen von SPD und DIE LINKE in einem ersten Schritt be-
reits in den Doppelhaushalt 2019/20 Finanzmittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro 
pro Jahr zur Schaffung von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behin-
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derungen eingestellt. 
 

1. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wird gebeten, mit Unterstüt-
zung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
ein Landesprogramm „Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken - Erwei-
terte Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab 
der Sekundarstufe I“ zu entwickeln und im Rahmen der im Haushalt 
2019/2020 zur Verfügung stehenden Mittel umzusetzen, um familien- und 
gleichstellungspolitisch begründete Maßnahmen zur Verbesserung der Situa-
tion von Familien mit betroffenen Kindern und Jugendlichen zu schaffen.  

 
2. Es ist eine Modellphase des Förderprogramms vorzusehen, mit der im Schul-

jahr 2019/20 vorhandene Angebote der Landeskreise und kreisfreien Städte 
für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung unterstützt 
und ausgebaut werden sowie die Schaffung neuer Angebote angeregt wird. 
Gefördert werden die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Wahrneh-
mung dieser Aufgabe unter Einbeziehung kommunaler Finanzierungsanteile.  

 
Auf der Grundlage des am 28. Mai 2019 vorgelegten Berichtes des Ministeri-
ums für Bildung, Jugend und Sport und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie schätzt der Landtag den Bedarf und die In-
anspruchnahme von Angeboten bisher so ein, dass bis zu ca. 40 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
in der Sekundarstufe I und der Berufsbildungsstufe einen entsprechenden 
Betreuungsbedarf haben könnten, wobei die Erfahrung in bereits vorhande-
nen Angeboten in Richtung einer tatsächlichen Inanspruchnahme von etwa 
25 Prozent weist. Dies entspricht einer Zahl von etwa 450 Kindern und Ju-
gendlichen. 

 
Im Rahmen der Modellphase des Förderprogramms ist eine pauschalierte 
Förderung vorzusehen. Den antragstellenden Landkreisen und kreisfreien 
Städten soll für jedes Kind bzw. Jugendlichen, deren Eltern einen Betreu-
ungsbedarf haben, für die Mitfinanzierung des Betreuungsangebots ein Fest-
betrag von 300 Euro je Betreuungsmonat zur Verfügung gestellt werden. 

 
Die Höchstzuwendung beträgt je Kind bzw. Jugendlichem 3.600 Euro pro 
Schuljahr. Aufgrund des festgestellten akuten Bedarfs soll die Förderung der 
Betreuungsangebote zum frühestmöglichen Zeitpunkt während des Schul-
jahrs 2019/2020 beginnen. 

 
3. Die Förderung soll auch allen Kindern und Jugendlichen mit dem Förder-

schwerpunkt geistige Entwicklung zugutekommen, die allgemein bildende 
Schulen im gemeinsamen Unterricht oder Schulen in freier Trägerschaft be-
suchen. 

 
4. Die in der Modellphase gesammelten Erfahrungen sind durch die Landesre-

gierung spätestens im Frühjahr 2020 auszuwerten und zur Grundlage der 
Entwicklung eines regulären Förderprogramms ab dem Schuljahr 2020/2021 
zu machen. 
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Bericht: 

A. Allgemeines 

Der Landtag hat den zugrundeliegenden Antrag der Fraktionen von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 6/8996, in seiner 64. Sitzung am 29. Juni 2018 feder-
führend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie überwiesen. Der feder-
führende Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat hierzu in seiner 44. Sitzung am 
29. November 2018 eine öffentliche Anhörung mit insgesamt sieben Anzuhörenden unter 
Beteiligung des mitberatenden Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie durchgeführt.  
 
Zwischenzeitlich hatten die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen 
Gesetzentwurf für ein Teilhabeverbesserungsgesetz in den Landtag eingebracht, den der 
Landtag in seiner 72. Sitzung am 31. Januar 2019 ablehnte und gleichzeitig auf Grundlage 
eines Entschließungsantrages der Koalitionsfraktionen einen Beschluss fasste (Drucksa-
che 6/10470-B) annahm, der eine Berichtspflicht der Landesregierung an den Ausschuss 
für Bildung, Jugend und Sport sowie den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie einschließlich der Erfassung und Bewertung der bereits vorhandenen 
Angebote enthielt.  
 
Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport verständigte sich in seiner 46. Sitzung am 
28. Februar 2019 darauf, den Bericht der Landesregierung zunächst abzuwarten und auf 
dieser Basis über eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu debattieren. Eine zu-
nächst mündliche Berichterstattung erfolgte in der 48. Sitzung des am 9. Mai 2019; ein 
schriftlicher Bericht der Ministerien für Bildung, Jugend und Sport sowie Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie lag zur 49. Sitzung am 6. Juni 2019 vor, in der sich der 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport abschließend mit der Thematik befasste.  

B. Beratung 

Dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport lagen zur abschließenden Beratung in sei-
ner 49. Sitzung am 6. Juni 2019 der schriftliche Bericht der Ministerien für Bildung, Jugend 
und Sport sowie Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zu dem Beschluss des 
Landtages (Drucksache 6/10470-B), eine mitberatende Stellungnahme des Ausschusses 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie der Entwurf eines Be-
schlusstextes der Fraktionen von SPD und DIE LINKE vor, dem sich nach Verständigung 
auf eine Bezugnahme auf eine Weiterentwicklung des zugrundeliegenden Antrages im 
Beschlusstext auch die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN als Antragstellerin an-
schloss. 
 
Die beteiligten Ministerien erläuterten zunächst den auf der Basis des Beschlusses des 
Landtages (Drucksache 6/10470-B) erarbeiteten schriftlichen Bericht und nahmen insbe-
sondere Bezug auf die komplexe rechtliche Lage, die originäre Zuständigkeit der Land-
kreise sowie die auf der Grundlage einer Umfrage ermittelten Bedarfe und prognostizier-
ten Kosten. 
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Die Mitglieder der Fraktionen von SPD und DIE LINKE warben um Zustimmung zu dem 
vorgelegten Beschlusstext und nahmen Bezug auf die Ergebnisse der öffentlichen Anhö-
rung sowie die daraufhin fraktionsübergreifend festgestellte Notwendigkeit, die betroffenen 
Familien zu unterstützen. Der vorgelegte Entwurf reflektiere die komplexe rechtliche und 
haushalterische Situation und sehe die Beauftragung des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport - mit Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie - vor, ein Landesprogramm „Vereinbarkeit von Familie und Beruf stär-
ken - Erweiterte Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab 
der Sekundarstufe I“ zu entwickeln und im Rahmen der im Haushaltsplan 2019/2020 zur 
Verfügung stehenden Mittel zunächst in einer Modellphase umzusetzen. Hierbei sollten 
die bestehenden Angebote der Landkreise unterstützt und ausgebaut sowie neue Angebo-
te angeregt werden. Zudem richte sich das Programm nicht nur an Förderschüler, sondern 
auch an Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an Regelschulen. 
 
Fraktionsübergreifend wurde der zu fassende Beschluss als erster Schritt charakterisiert, 
der im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungen im Interesse der Betroffenen trotz der 
komplexen rechtlichen Situation zu verstetigen sei. 
 
Die Vertreter der CDU-Fraktion kritisierten, dass eine außergesetzliche Regelung keine 
Perpetuierung der Förderung der betroffenen Kinder und Jugendlichen im Interesse der 
betroffenen Familien ermögliche. Die Vertreterin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bezeichnete die Bipolarität des ursprünglichen Entwurfes des Beschlusstextes der Frakti-
onen von SPD und DIE LINKE wegen der schlichten Ablehnung des zugrundeliegenden 
Antrages als unfair, erklärte sich indes mit der dann beschlossenen Änderung des Be-
schlusstextes, namentlich einer Bezugnahme auf die erfolgte Weiterentwicklung des ur-
sprünglichen Antrages, einverstanden und schloss sich für ihre Fraktion dem Kreis der 
Antragsteller an. 
 
Im Ergebnis beschloss der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport einstimmig bei zwei 
Enthaltungen (9:0:2), dem Landtag zu empfehlen, den Antrag der Fraktionen von CDU 
sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 6/8996) abzulehnen und in Weiterent-
wicklung dieses Antrags den oben unter 2. genannten Beschluss zu fassen. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

1. Mitberatende Stellungnahme des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie 

2. Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktionen von SPD, DIE LINKE sowie 
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN 

3. Bericht der Ministerien für Bildung, Jugend und Sport sowie Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie zu dem Beschluss des Landtages „Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen nach der sechsten Jahrgangsstufe, die aufgrund einer 
Behinderung einen Betreuungsbedarf haben, in gemeinsamer Verantwortung 
verbessern“ (Drucksache 6/10470-B) vom 4. Juni 2019 nebst Anlage 













Anlage 2 

  

Landtagsfraktion 
Einndenburg DIE LINKE. 

Fraktion im Landtag Brandenburg SPD 

BÜNDNIS 911)o 
DIE GRÜNEN 

gRANVENBUReER IANCIAe 

Vorlage für eine Beschlussempfehlung zum Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen „Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf „geistige Ent-
wicklung" oder vergleichbarem Förderbedarf und ihre Familien besser unterstützen: 
Ganztägige Betreuung ermöglichen" (Drs. 6/8996) 

1. Der Landtag möge den Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen „Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf „geistige Entwicklung" oder ver-
gleichbarem Förderbedarf und ihre Familien besser unterstützen: Ganztägige Betreu-
ung ermöglichen" (Drs. 6/8996) ablehnen. 

2. In Weiterentwicklung dieses Antrags möge der Landtag folgenden Beschluss fassen: 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken - Erweiterte Nachmittagsbetreuung 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekundarstufe I 

Kinder haben in Brandenburg bis zum Ende der sechsten Jahrgangsstufe einen — be-
darfsabhängigen — Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Es ist davon auszugehen, 
dass die Schaffung von bedarfsdeckenden Betreuungsangeboten am Nachmittag für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-
sorge durch die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt. Die Erfahrung zeigt, dass 
dies nicht überall im Land im ausreichenden Maße gelingt. Wiederholt beklagen sich 
betroffene Eltern darüber, dass sie nicht nur erhebliche Mehrbelastungen durch die 
Erziehung ihrer Kinder mit Behinderungen schultern, sondern auch Einschränkungen 
im Blick auf die Berufstätigkeit hinnehmen müssen, wenn ein entsprechendes bedarfs-
deckendes Angebot nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund haben die Fraktionen von 
SPD und DIE LINKE in einem ersten Schritt bereits in den Doppelhaushalt 2019/20 
Finanzmittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro pro Jahr zur Schaffung von Ferienangebo-
ten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen eingestellt. 

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wird gebeten, mit Unterstützung des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ein Landespro-
gramm „Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken — Erweiterte Nachmit-
tagsbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekun-
darstufe I" zu entwickeln und im Rahmen der im Haushalt 2019/2020 zur Verfü-
gung stehenden Mittel umzusetzen, um familien- und gleichstellungspolitisch be-
gründete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Familien mit betroffenen 
Kindern und Jugendlichen zu schaffen. 



Simbna 

athrin Dannen erg 

arie Luise von Kalem 

2. Es ist eine Modellphase des Förderprogramms vorzusehen, mit der im Schuljahr 
2019/20 vorhandene Angebote der Landeskreise und kreisfreien Städte für die Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung unterstützt und ausgebaut 
werden sowie die Schaffung neuer Angebote angeregt wird. Gefördert werden die 
Landkreise und kreisfreien Städte bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe unter Ein-
beziehung kommunaler Finanzierungsanteile. 

Auf der Grundlage des am 28. Mai 2019 vorgelegten Berichtes des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie schätzt der Landtag den Bedarf und die Inanspruchnahme 
von Angeboten bisher so ein, dass bis zu ca. 40 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in der Sekundarstufe I 
und der Berufsbildungsstufe einen entsprechenden Betreuungsbedarf haben könn-
ten, wobei die Erfahrung in bereits vorhandenen Angeboten in Richtung einer tat-
sächlichen Inanspruchnahme von etwa 25 Prozent weist. Dies entspricht einer Zahl 
von etwa 450 Kindern und Jugendlichen. 

Im Rahmen der Modellphase des Förderprogramms ist eine pauschalierte Förde-
rung vorzusehen. Den antragstellenden Landkreisen und kreisfreien Städten soll 
für jedes Kind bzw. Jugendlichen, deren Eltern einen Betreuungsbedarf haben, für 
die Mitfinanzierung des Betreuungsangebots ein Festbetrag von 300 Euro je Be-
treuungsmonat zur Verfügung gestellt werden. 
Die Höchstzuwendung beträgt je Kind bzw. Jugendlichem 3.600 Euro pro Schul-
jahr. Aufgrund des festgestellten akuten Bedarfs soll die Förderung der Betreu-
ungsangebote zum frühestmöglichen Zeitpunkt während des Schuljahrs 2019/2020 
beginnen. 

3. Die Förderung soll auch allen Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung zugutekommen, die allgemein bildende Schulen im ge-
meinsamen Unterricht oder Schulen in freier Trägerschaft besuchen. 

4. Die in der Modellphase gesammelten Erfahrungen sind durch die Landesregierung 
spätestens im Frühjahr 2020 auszuwerten und zur Grundlage der Entwicklung ei-
nes regulären Förderprogramms ab dem Schuljahr 2020/2021 zu machen. 




























